JAHRE
GVG RHEIN-ERFT Aufi‘raggeber/KU nde Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder N
" Kundendaten / Lieferstelle

I:‘ Firma  Firmenname

Handelsregister-Nr./Amtsgericht nur Firmenkunden) /

) Vorname,/Name |
D frau \_/ Herr Ansprechpariner
StraBBe und Hausnummer | PLZ und Ort | |
GVG-Kundennummer Geburisdatum | |
(auch ehemalige)
Telefon (firr Ruckfragen) Mobil
E-Mail | |

\ Zusti Ve dung d b \

Vertragsabschlussverpflichtende E-Mail-Adresse angegeben I:‘ a (\ nein E?:A‘:iixrc!?ezze[ eirevmen g e el (\ ja I:l nein

Z&hlernummer | | Zé&hlerstand

(Tipp: Mit der Markilokations-Nr. klappt der Wechsel schneller. Sie

Markflokationsnummer steht auf Ihrer letzten Rechnung.)

Rechnungsanschrift (falls abweichend von der Lieferstellenanschrift)

I:‘ Firma  Firmenname
(\ Frau l:l Herr Vorname/Name

StraPe und Hausnummer PLZ und Ort

Information Uber aktuelle Angebote

Sofern Sie damit einverstanden sind, dass die GVG Sie iber Ihre oben genannte E-Mail-Adresse iber eigene Angebote und Produkte informiert, so senden Sie
uns bitte die vollsténdig ausgefiillte Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung (anbei als Anlage) unterschrieben
zuriick. Weitergehende Informationen zum Datenschutz und zu lhren Rechten (vgl. Ziffer 14. der AGB) entnehmen Sie bitte zusétzlich den ebenfalls als Anlage
beiliegenden Datenschutzinformationen, insbesondere den Ziffern 4.4.1 und 7.6 dieser Datenschutzinformationen.

Produkt / Preise / Lieferbeginn
erftflammean Klima-Option -y

Mit einem Aufschlag von 0,2 ct/kWh netto (0,24 ct/kWh brutto) tragen Sie

Verbrauch ~ Grundpreis €/Monat Arbeitspreis ct/kWh aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 3. 3
kWh/a netto brutto netto brutto )
1-300.000 15,00 17,85 9,00 10,71

Stand: 01.04.2026. Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von zurzeit 19% und sind
Der Preis gilt vom 01.04.2026 bis 30.09.2027 kaufménnisch gerundet dargestellt. Das Produkt erftflamme 27 ist nur fiir Kunden mit einem Jahres-
Bitte beachten Sie die Hinweise unter Laufzeit und Preise auf Seite 3 verbrauch bis max. 300.000 kWh buchbar.

(\ Belieferung vor Ablauf der N
—/ Widerrufsfrist gewiinscht —/zum Monat /Jahr

Der verbindliche Lieferbeginn wird Ihnen in der Auftragsbestétigung in Textform mitgeteilt (vgl. Ziffer 1.3 der AGB). Die Belieferung erfolgt auferhalb der Grund- und Ersatzversorgung.

Gewiinschter Lieferbeginn: |:| néchstmaglicher Termin

Bonus Exklusiv fiir Sie
Fir den erstmaligen Abschluss eines erftlamme-Vertrages erhélt der Kunde einen einmaligen Bonus in Héhe von 70,- Euro. Der Bonus wird nur gewdéihrt, 7 o €

wenn der Vertrag nicht innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen wird. Er wird mit der néichsten Rechnung verrechnet.

Vollmacht zur Kindigung des Liefervertrags Gas bei meinem bisherigen Lieferanten Jubildums-Bonus

. . n . . i (Nur ausfillen, wenn Sie derzeit nicht durch die GVG mit Gas beliefert werden)
I:‘ Ja, ich bevollméchtige die GVG, meinen akiuellen Erdgasliefervertrag mit

akiueller Erdgaslieferant

Kundennummer beim akfuellen Lieferanten letzter Jahresverbrauch in kWh Wohnfléche in m? (soweit bekannt)
zum néchstméglichen Zeitpunkt zu kiindigen und alle damitim Zusammenhang erforderlichen Erklérungen und Handlungen vorzunehmen. Die GVG ist berechtigt, Un-
tervollmachten zu erteilen. Die Bevollméchtigung gilt nichtim Falle eines Umzuges. In diesem Fall kiindige ich den Vertrag mit meinem aktuellen Erdgaslieferanten selbst.

(Bitte beachten Sie, dass der Wechselprozess unter Umstéinden bis zu 6 Wochen dauern kann und abhéngig von Ihrer aktuellen Vertragsbindung ist.)

Zahlungsweise

M )

\__/ SEPA- Lastschriftverfahren |:| Ich/wir tberweise(n) die falligen Zahlungen ( Die bestehende Erméchtigung zum Lastschrifteinzug kann weiter
(Bitte néchste Seite ausfiillen.) genufzt werden

Auftragserteilung

Ich habe die Widerrufsbelehrung und Informationen auf der Rickseite gelesen und bin damit einverstanden.

Ich/Wir bestétige(n) mit unserer Unterschrift die Vertragsunterlagen inklusive der Allgemeinen Geschéftsbedingungen zum Sondervertrag (AGB) vollsténdig erhalten zu haben und erkléren
uns mit den darin getroffenen Regelungen fiir einverstanden. Auf dieser Grundlage beauftrage(n) ich/wir die GVG mit der Lieferung des gesamten Bedarfs an Erdgas in Niederdruck ohne
Leistungsmessung fir den Eigenverbrauch fiir die oben genannte Lieferstelle. Besteht ein Erdgasliefervertrag mit der GVG, wird dieser mit Abschluss dieses Sondervertrages einvernehmlich

zum Lieferbeginn aufgehoben.

Ort, Datum Unterschrift

Stand Formular: April 2026 | Stand AGB: Januar 2026

Produkt 1128
Anlagen: Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten, Datenschutzinformation, Allgemeine Geschaftsbedingungen



SEPA-Lastschriftmandat
Auftrag und Vollmacht

D Hiermit erméchtige(n) ich/wir die GVG Rhein-Erft GmbH, Max-Planck-Str. 11, 50354 Hirth (Glaubiger-Identifikations-
nummer: DE 38ZZZ00000080474) widerruflich, wiederkehrende Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfanger auf mein/
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Die Mandatsreferenznummer wird lhnen separat mitgeteilt. Hinweis:
Ich kann/Wir kénnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber

Name / Vorname des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten)

StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort des Kontoinhabers (ggf. Vertretungsberechtigung)

Kreditinsfitut (Name)
IBAN DE

BIC

X

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten)

Muster - Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zuriick.

An: Hiermit widerrufe(n) ich/ wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag den
GVG Rhein - Erft GmbH Kauf der folgenden Waren* /die Erbringung der folgenden Dienstleistung*
Max-Planck- Str. 11

50354 Hirth (X] Erdgas

Telefon: 02233 7909-3518

Fax: 02233 7909-5518

E-Mail: erftflamme@gvg.de Bestellt am* /erhalten am*

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (Nur bei Mitteilung auf Papier)

*Unzutreffendes streichen


mailto:erftflamme@gvg.de

Laufzeit und Preise

Der Vertrag ber das Produkt erftflamme 27 hat eine Erstlaufzeit bis zum 30.09.2027. Er verléingert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er weder vom Kunden
noch von der GVG mit einer Frist von einem Monat auf das Ende der Erstlaufzeit gekiindigt wird. Im Fall der Verléngerung ist jeder Vertragspartner berechtigt,
den Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat zu kiindigen. Die Kindigung bedarf der Textform. Besondere Kundigungsrechte (nach Gesetz oder
den beigefigten AGB) bleiben unberihrt.

Der Vertrag erftflamme 27 beinhaltet eine besondere Preisgarantie bis zum 30.09.2027. Hiervon umfasst sind die Kostenbestandteile Beschaffungs- und
Vertriebskosten, die Netzentgelte, die Konzessionsabgabe und, soweit die GVG solche Leistungen durchfihrt, das Entgelt fir Messung, Messstellenbetrieb
und Abrechnung. Ausgenommen von der Preisgarantie sind lediglich die ,staatlichen Kostenbestandteile”, die sich derzeit aus der Energie- und Umsatzsteuer,
der Bilanzierungsumlage sowie den Kosten fir die Beschaffung von nationalen Emissionszertifikaten (nEZ oder CO,-Preis nach dem BEHG und den hierzu
erlassenen Rechtsakten, ab dem maBgeblichen Zeitpunkt zusétzlich nach den einschlégigen unionsrechtlichen Regelungen (derzeit: EU-ETS 2)) zusammen-
setzen. Die GVG ist bei einer Erhohung der ,staatlichen Kostenbestandteile” berechtigt, bei deren Senkung oder Entfall jedoch verpflichtet, die Preise auch
wahrend der Preisgarantiefrist im Umfang und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens zukinftiger Anderungen der ,staatlichen Kostenbestandteile” gemaf
Ziffer 6.2.3, 6.2.4,6.2.5, 6.4 und 6.5 der AGB anzupassen. Die wahrend der Preisgarantiefrist variablen Preisbestandteile betragen aktuell ca. 32,11 %
des Arbeitspreises und ca. 15,97 % des Grundpreises.

Als ,staatliche Kostenbestandteile” im Sinne des Absatz 2 gelten auch kiinftige neue Steuern, Abgaben oder staatlich veranlasste, die Gewinnung, Erzeugung,
Beschaffung, Speicherung, Netznutzung oder den Verbrauch von Gas betreffende Belastungen oder Entlastungen wéthrend der Preisgarantie.

Nach Ablauf der Preisgarantiefrist erfolgen Preisanderungen gemaB Ziffer 6 der AGB. Die Uberprifung und Anpassung des Preises gemaB Ziffer 6.6 der
AGB erfolgt durch einen Vergleich mit den im Erdgaspreis zu Beginn der Preisgarantiefrist enthaltenen Kosten, die nicht auf einer Anderung der ,staatlichen
Kostenbestandteile” nach den vorstehenden Absdizen 2 und 3 beruhen.

Klima-Option
Mit unserer Klima-Option leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz - denn damit férdern Sie klimaschonende Projekte auf der ganzen Welt. Der

Verbrauch von Erdgas setzt CO, frei. Diese Emissionen werden mit unserer Klima-Option an anderer Stelle wieder eingespart - durch die Beteiligung an

zertifizierten Klimaschutzprojekten, die unser Partner First Climate nach international anerkannten Standards auswahlt.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Verirag zu widerrufen. Die Widerrufsfristbetrégtvierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses. Um |hr Widerrufsrecht auszuiiben, missen Sie uns (GVG Rhein-Erft GmbH, Max-Planck-Strafe 11, 50354 Hurth, Tel.: 02233 7909-3518,
Fax: 02233 7909-5518, E-Mail-Adresse: erftflamme@gvg.de) mittels einer eindeutigen Erklérung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
uber lhren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kénnen dafir das beigefigte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tber die Ausibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von |hnen erhalten haben, einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zuséitzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, ginstigste Standardlieferung gewdhlt
haben), unverziglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung Uber lhren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Fir diese Rickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspringlichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas wéhrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

lhre GVG Rhein-Erft GmbH

Hinweis: Steverbeginstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energie-
stevergesetz oder der Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung zuléssig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat stever - und strafrechtliche Folgen! In
Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an |hr zusténdiges Hauptzollamt.

ZUSATZLICHE LEISTUNGEN FUR DAS PRODUKT

erftflamme a1

Das Produkt erftflamme 27 umfasst zusétzlich zu den vorstehend genannten besonderen Bedingungen folgende Leistungen:

a. Férderangebote
Die GVG verpflichtet sich auf Anfrage des Kunden, dem Kunden ein Angebot zur einmaligen Férderung gasbetriebener Warmeerzeugungsanlagen

zu unterbreiten.

b.  Energie-Beratung
Die GVG bietet dem Kunden auf Anfrage Beratungsleistungen zur Einsparung seines Gasverbrauchs durch Produktwechsel oder technische
Erneuerungen oder Verbesserungen an Gebdude oder Heizanlage an.
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Sie schatzen guten Service? Richtig so.

Und méchten besonders flexibel bleiben2 In diesem Fall ist unsere erftflamme 27 genau die Richtige fir Sie.

Die Preise

Netto Brutto?)
erftflammean
o o Grundpreis in Arbeitspreis') in Grundpreis in Arbeitspreis in
bei einem Jahresverbrauch in Kilowattstunden €/Monat ct/kWh €/Monat ct/kWh
1-300.000 kWh pro Jahr 15,00 9,00 17.85 10,71

Stand: 01.04.2026. Das Produkt erftflamme 27 ist nur fir Kunden mit einem Jahresverbrauch bis max. 300.000 kWh buchbar. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der
Grund- und Ersatzversorgung.

') Der Netto-Arbeitspreis beinhaltet die Erdgassteuer von zurzeit 0,55 ct/kWh sowie Konzessionsabgaben, die Kosten fiir die Beschaffung von nationalen Emissions-
zertifikaten (nEZ oder CO,-Preis nach dem BEHG und den hierzu erlassenen Rechtsakten, ab dem mafigeblichen Zeitpunkt zusétzlich nach den einschlégigen
unionsrechtlichen Regelungen (derzeit: EU-ETS 2)) und die Bilanzierungsumlage. Die GVG verdffentlicht die aktuellen BEHG-Kosten und die Kosten fiir die weiteren
Umlagen fortlaufend auf der Homepage www.gvg.de.

2 Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von zurzeit 19 % und sind kaufméannisch gerundet dargestellt.

Exklusiv fiir Sie
Bonus 7
Fir den erstmaligen Abschluss eines erftflamme-Vertrages erhélt der Kunde einen einmaligen Bonus in Hdhe von 70,- Euro. Der Bonus wird nur gewdhrt, o €
wenn der Vertrag nicht innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen wird. Er wird mit der néchsten Rechnung verrechnet.

Jubildums-Bonus

Musterrechnung

Musterrechnung fiir ein Einfamilienhaus mit
einem durchschnittlichen Verbrauch von
20.000 kWh/Jahr. Errechnen Sie sich lhre e f

2.356,20 EURO (brutto)
persdnliche Ersparnis unter www.gvg.de

oder rufen Sie uns an.

Klima - Option oy

Mit einem Aufschlag von 0,2 ct/kWh netto (0,24 ct/kWh brutto) unterstiitzen Sie weltweite Klima-Projekte.
Mehr Details finden Sie unter www.gvg.de.

Das Wichtigste im Uberblick

* Ginstiger Festpreis bis zum 30.09.2027.
e Erstlaufzeit des Vertrages bis zum 30.09.2027.

* Weitgehende Sicherheit vor Preiserhéhungen. Bis zum 30.09.2027 erfolgt eine Preisédnderung nur bei einer Anderung
staatlicher Kostenbestandteile.

* Fiir Kunden bis maximal 300.000 kWh Verbrauch pro Jahr.

* Begrenztes Mengenkontingent.

Hirth - Max-Planck-StraBe 11 - 50354 Hirth . .
Pulheim - Venloer StraBe 99 - 50259 Pulheim Meine Energle'
Erftstadt - Holzdamm 8 - 50374 Erftstadt (im EKZ Liblar)

GVG Rhein-Erft GmbH - Tel. 02233 7909-3518 - Fax 02233 7909-5518 - erfflamme@gvg.de - www.gvg.de


https://www.gvg.de
https://www.gvg.de
https://www.gvg.de
mailto:erftflamme@gvg.de
https://www.gvg.de
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Meine Energie.

Allgemeine Geschéftsbedingungen der GVG Rhein-Erft GmbH

Uber die Belieferung mit Erdgas auBBerhalb der Grundversorgung fir den Eigenverbrauch von Erdgas im Haushalt und fir einen Jahres-
verbrauch von maximal 1,5 Mio. kWh fir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke

Stand: Januar 2026
Der Vertrag kommt zustande mit der GVG Rhein-Erft GmbH, Max-Planck-Strafe 11, 50354 Hurth, gesetzlich vertreten durch die Geschdfts-

fohrer Herrn Werner Abromeit und Herrn Phillip Erdle. Handelsregister: Registergericht Kéln, HRB 43268. Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE123494611. Telefon 02233 7909-0, Fax: 02233 7909-5000, E-Mail: info@gvg.de (nachfolgend ,Lieferant).

1.1

1.2

13

1.4

1.5

21

2.2

Gegenstand / Angebot und Annahme /
Vertragsverhaltnisse / Kommunikation

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fir die Lieferung des
jeweils gewdhlten Erdgasproduktes, soweit nicht besondere Bedingun-
gen fur das gewdhlte Erdgasprodukt vereinbart werden. Die besonderen
Bedingungen haben im Verhalinis zu den Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen Vorrang.

Das Angebot des Lieferanten in Prospekien, Anzeigen sowie im Inter-
net efc. ist freibleibend und unverbindlich. Maf3geblich ist das jeweils
geltende Preisblatt. Fir den Fall des Vertragsabschlusses im Internet stellt
das Ausfillen des Auftragsformulars ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages dar. Die per E-Mail Ubersandte Eingangsbestatigung stellt
keine Annahme des Angebots dar, sondern informiert lediglich tber den
Eingang des Angebots.

Der Vertrag kommt in allen Féillen durch Bestétigung des Lieferanten in
Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande
(Auftragsbestatigung). Der tatséichliche Lieferbeginn héngt davon ab,
dass alle fur die Belieferung notwendigen MaBnahmen (Kindigung des
bisherigen Liefervertrages, efc.) erfolgt sind.

Das Aufiragsformular sowie die Aufiragsbestétigung sind Teil dieses
Vertrags.

Wenn der Kunde im Rohmen des Vertragsschlusses oder im Rahmen
des Vertragsverhélinisses seine E-Mail-Adresse mitteilt, kann die primére
Kommunikation im Rahmen des Verrages per E-Mail erfolgen. Die Kom-
munikation per E-Mail umfasst die verschlisselte Ubermitflung der unver-
schlusselten vertragsrelevanten Informationen, Rechnungen, Dokumente
und Mitteilungen. Der Lieferant tberimmt fir eventuelle Schaden, die
durch unberechtigten Zugriff auf unverschlisselte per E-Mail versandte
Dokumente eintreten kénnen, keine Haftung. Uber Anderungen der
E-Mail-Adresse hat der Kunde den Lieferanten unverziglich zu benach-
richtigen. Personenbezogene Daten wie IBAN, BIC und Telefonnummer
werden zum Schutz nur verkirzt dargestellt. Der Lieferant kann dem
Kunden zur Vertragsdurchfihrung weitere digitale Angebote, wie etwa
ein Online-Portal, zur Verfugung stellen. Nur im Online-Portal kann der
Kunde alle vertragsrelevanten Dokumente einsehen. Die Nutzung des
Online-Portals ist infegraler Bestandteil dieses Vertrages. Der Lieferant
behalt sich das Recht vor, den Kunden auch auf anderem Wege, wie per
Post oder per Fax, zu kontaktieren, vor allem wenn dies aus rechtlichen
oder sachlichen Griinden (z.B. bei technischen Problemen, wenn das
Gesetz es ausdricklich verlangt) erforderlich ist.

Umfang und Durchfihrung der Lieferung /
Befreiung von der Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an
seine vertraglich einschlieBlich ihrer zu Bezeichnung verwendeten Idenfi-
fikationsnummer benannte Lieferstelle. Lieferstelle ist die Eigentumsgrenze
des auf die (gdf. jeweilige] Messstelle bezogenen Netzanschlusses.
Messstelle ist der Ort, an dem der Erdgasfluss messtechnisch erfasst wird.
Der Lieferant kann die Erdgaslieferung nur aufnehmen, wenn ein unge-
sperrter Netzanschluss vorliegf.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméBigkeiten in der Erdgas-
versorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, von seiner
Leistungspflicht befreit. Zu den maglichen Ansprichen des Kunden ge-
gen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 9. Der Lieferant ist weiter von seiner

31

3.2

3.3

3.4

Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netz-
anschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetrei-
ber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das
gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung und/oder dem Bezug
von Erdgas aufgrund hsherer Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Krieg,
Pandemie, ArbeitskampfmaPnahmen, hoheitliche Anordnungen) oder
sonstiger Umstéinde, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht maglich ist
oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehinden ist.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen /
Rechnung / Anteilige Preisberechnung

Die Menge des gelieferten Erdgases wird durch Messeinrichtungen des
zustéindigen Messstellenbetreibers ermittelt. Der Messstellenbetrieb st
nicht von der vertraglichen Leistung umfasst. Die Ablesung der Messein-
richtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbe-
freiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netz-
betreibers kostenlos vom Kunden durchgefihrt. Der Lieferant wird den
Kunden rechizeifig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde kann
einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.
Kénnen die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen
sie fehlerhaft an, so kénnen der Lieferant und /oder der Netzbetreiber
den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der lefzten Ablesung
schétzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die fafséchlichen Verhait-
nisse angemessen beriicksichtigt werden; dies gilt auch dann, wenn der
Kunde eine rechizeitig angekindigte Selbstablesung nicht oder verspé-
fet vornimmt.

Ubermittelt der Kunde den Zahlerstand nach Ziffer 3.1 wiederholt nicht
und / oder wiederholt verspétet an den Lieferanten, ist der Lieferant
berechtigt, zukinftig keine Selbstablesung durch den Kunden mehr zu-
zulassen. Der Lieferant wird in diesen Féllen die Ablesung dann selbst
oder durch den Messstellenbetreiber durchfihren lassen. Die dadurch
entstandenen Entgelte hat der Kunde zu tragen. Der Lieferant ist zusétz-
lich berechtigt, in diesen Féllen Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu
verlangen, es sei denn, der Kunde hat die fehlende und / oder verspa-
tete Ubermﬁﬂung nicht zu vertreten. Ubermittelt der Kunde einen falschen
Zahlerstand, wird der Lieferant den zu wenig in Rechnung gestellten
Befrag nachfordem oder den zu viel berechneten Betrag erstatten. In
diesen Fallen ist der Lieferant berechtigt, den Verbrauch nach Mafigabe
der Ziffer 3.1 zu schétzen.

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lie-
feranten, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt
zu seinem Grundsfick und zu seinen Rdumen zu gesfatten, soweit dies
zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung
der Messeinrichtungen erforderlich ist. Der Kunde hat dafir Sorge zu
tragen, dass die Messeinrichtungen zugdnglich sind. Wenn der Kunde
den Zutritt verweigert oder behindert, ist er dem Lieferanten zum Ersatz
der dadurch entstandenen Kosten verpflichtet. Bei einer pauschalen
Berechnung der Kosten ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprifung
der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle / Messstelle durch
eine Eichbehorde oder staatlich anerkannte Prisfstelle im Sinne von § 40
Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) zu veranlassen. Die Ko-
sten der Nachprifung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tberschritten werden. Stellt
der Kunde den Nachprifungsantrag nach Satz 1 nicht beim Lieferanten,
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sondern beim Messstellenbetreiber, so hat er den Lieferanten hieriber
unverziglich schriftlich zu informieren.

Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung
der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der
Ermitflung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel
oder zu wenig berechnete Betrag innerhalb einer angemessenen Frist
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der néchsten Abschlagszahlung
verrechnet. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn,
die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gréBeren Zeitraum fest-
gestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf léngstens drei Jahre
beschrénkt.

Der Llieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Der Lieferant berechnet diese unter Bericksichtigung des vor-
aussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwdlf Monate bzw.
unter Beriicksichtigung des durchschnitilichen Verbrauchs vergleichbarer
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich ab-
weicht, ist dies angemessen zu beriicksichtigen.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes,
der zwolf Monate nicht Uberschreitet, und zum Ende des Lieferverhalt-
nisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, ohne hierfir ein
Entgelt in Rechnung zu stellen, in welcher der tatséchliche Umfang der
Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet
wird. Ergibt sich aus der Abrechnung eine Abweichung zu der tatséichli-
chen Belieferung, so wird der zu viel bezahlte Betrag (, Guthaben”) oder
zu wenig berechnete Betrag (,Ruckstand”) innerhalb von zwei Wochen
erstattet bzw. nachgefordert oder mit der néchsten Abschlagszahlung
verrechnet. Der Kunde hat — abweichend von Satz 1 - das Recht, eine
kostenpflichtige monatliche, vierteljghrliche oder halbjéhrliche Abrech-
nung zu wéhlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit
dem Lieferanten erfolgt. Bei monatlichen Rechnungen entféillt das Recht
des Lieferanten nach Ziffer 3.6. Zudem hat der Kunde das Recht, eine
unentgeliliche elektronische Ubermitflung der Abrechnung und Abrech-
nungsinformationen sowie mindestens einmal j&hrlich die unentgeltliche
Ubermitlung der Abrechnungen und Abrechnungsinformationen in
Papierform zu erhalten. Entscheidet sich der Kunde, bei dem keine Fern-
ibermitlung der Verbrauchsdaten erfolgt, fir eine elektronische Ubermitt-
|Ung, stellt der Lieferant die Abrechnungsinformoﬁonen mindestens alle
sechs Monate oder auf Verlangen einmal alle drei Monate unentgeltlich
zur Verfugung. Der Lieferant stellt dem Kunden, bei dem eine Ferniber-
miﬁ|ung der Verbrauchsdaten erfo|gt, eine monatliche Abrechnungsmfor—
mation unentgeltlich zur Verfigung. Sofern der letztverbraucher keinen
Abrechnungszeitraum bestimmt, bleibt es bei der Wahl des Zeitraums
durch den Lieferanten.

Der Lieferant ist verpflichtet, dem Kunden die Rechnung spétestens sechs
Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine
Abschlussrechnung spdtestens sechs Wochen nach Beendigung des
Lieferverhélinisses zur Verfigung zu stellen. Erfolgt eine Gasabrechnung
nach § 40b Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) monatlich,
betrdgt die Frist fur diese Abrechnung drei Wochen.

Eingehende Zahlungen des Kunden, die nicht zur Tilgung sémtlicher
ricksténdiger Forderungen aus dem Vertrag geniigen, werden vom
Lieferanten unter Abbedingung von § 366 Abs. 1 BGB mit diesen in der
Reihenfolge geméB § 366 Abs. 2 BGB verrechnet. Bei der Berechnung
rickstandiger Forderungen bleiben diejenigen nicht fitulierten Forderun-
gen auBer Befracht, die der Kunde form- und fristgerecht und schlussig
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Ricksténde auBer Befracht,
die wegen einer Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem
Kunden noch nicht fallig sind oder die aus einer noch nicht rechtskraftig
entschiedenen Preisanpassung des Lieferanten resultieren.

Andern sich die vertraglichen Preise wéihrend des Abrechnungszeitrau-
mes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Ar-
beitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisénde-
rung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst
werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug /
Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

Sémtliche Rechnungsbetréige sind zwei Wochen nach Zugang der
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6.1

Rechnung, Abschlége zu dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt
fallig und ohne Abzug im Wege des SEPA-Lastschriftmandats oder mittels
Uberweisung zu zahlen. Samiliche Rechnungsbetréige und Abschlage
sind so zu entrichten, dass dem Lieferanten keine zusatzlichen Kosten ent-
stehen. MaPgeblich fur die rechtzeitige Einhaltung der Félligkeitstermine
ist der Eingang der Zahlung bei dem Lieferanten bzw. der Zeitpunkt der
Gutschrift auf dem Konto des Lieferanten. Die Rechnungsstellung erfolgt
iéhrlich zum Ende des Abrechnungsjohres, soweit nicht vorzeitig eine
Zwischen- oder Endabrechnung erstellt wird.

Bei Zaohlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung
aufgefordert hat oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen
|gsst, die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal nach
dem Preisblaft berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem
Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden
oder wesentlich geringer als die Pauschale. Der Kunde hat anfallende
Bankkosten fur ungedeckie Schecks (Ruckschecks) und Rucklastschriften
an den lieferanten zu erstatten, es sei denn, der Kunde hat die Umstdn-
de, die zur Entstehung dieser Kosten gefihrt haben, nicht zu vertreten.
Entstehen dem Lieferanten durch die Beauftragung eines Rechtsanwaltes
oder Inkassodienstleisters als Verzugsschaden im Sinne von § 288 BGB
ersatzféhige Kosten, sind diese vom Kunden zu ersetzen.

Einwdnde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder
zur Zahlungsverweigerung nur, sofem die emsthafte Méglichkeit eines
offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in der Rechnung ange-
gebene Verbrauch ohne ersichilichen Grund mehr als doppelt so hoch
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum
ist und der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und
solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgeméBe Funktion
der Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB
bleiben unberihrt.

Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder
rechiskréiflig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.
Dies gilt nicht fir Anspriiche des Kunden gegen den Lieferanten aufgrund
vollsténdiger oder teilweiser Nichterfullung oder mangelhafter Erfullung
der Lieferpflicht.

Vorauszahlung / Vorkassensysteme /
Sicherheitsleistung

Der Lieferant ist berechtigt, fir den Erdgasverbrauch des Kunden in
angemessener Hohe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den
Umsténden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder
nicht rechtzeifig nachkommt. Die Hohe der Vorauszahlung des Kunden
betréigt die fur einen Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu lei-
stenden Zahlungen. Sie wird fir den Vorauszahlungszeitraum aus dem
durchschnitilichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums und dem okiuellen Vertragspreis bzw. - sollte kein vorhergehender
Abrechnungszeifraum bestehen - aus dem durchschnitilichen Verbrauch
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht
der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies
angemessen zu beriicksichtigen. Die Vorauszahlung wird bei der néch-
sten Rechnungserteilung nach Ziffer 4.1 verrechnet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden
einen Bargeld- oder Chipkartenzéahler oder sonsfige vergleichbare Vor-
kassensysteme einrichten.

Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 5.1 bzw. zur Einrichtung
eines Vorkassensystems nach Ziffer 5.2 nicht bereit oder nicht in der
lage, kann der Lieferant in angemessener Hohe Sicherheit verlangen.
Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB
verzinst. Ist der Kunde in Zahlungsverzug und kommt er nach emeuter
Zahlungsaufforderung nicht unverziglich seinen Zahlungsverpflichtungen
aus dem Vertrag nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten.
Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung gesondert hinzuweisen. Die
Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben, wenn keine Vorauszahlung
mehr verlangt werden kann.

Preise und Preisbestandteile / Zukiinftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitliche auferlegte
Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
Der Preis setzt sich aus einem verbrauchsunabhéngigen Grundpreis und
einem verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis zusammen.
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Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.1 enthalt die Kosten der Erdgasbeschaf-
fung und des Vertriebs.

6.2.1 Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 erhaht sich um das vom Lieferan-
ten an den zusténdigen Netzbetreiber abzufihrende Netzentgelt in der
jeweils geltenden Hohe. Der Netzbetreiber ermittelt die Nefzentgelte
zum 1. Januar eines Kalenderjahres.

6.2.2 Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 erhsht sich ferner um die vom
Lieferanten an den zustéindigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher
Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netz-
betreiber abzufihrenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden
Hohe. Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Kommune
bzw. dem jeweiligen Landkreis gegeniber dem Netzbetreiber fir die
Einrdumung des Rechts zur Benutzung offentlicher Verkehrswege fir
die Verlegung und den Betrieb von Lleitungen, die der unmittelbaren
Versorgung von letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Erdgas die-
nen, erhoben. Die Héhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem
jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Kommune
bzw. dem betreffenden Landkreis nach MaPgabe von § 2 Abs. 3 NIr. 2
der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vereinbarten Konzessions-
abgabensatz in der jeweils giltigen Hohe. Die Konzessionsabgabe fir
Sondervertragskunden betrégt derzeit 0,03 Cent/kWh.

6.2.3 Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 erhsht sich ferner um die von
dem lieferanten an den zusténdigen (Femleitungs-)Netzbetreiber auf
Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 312,/2014 vom 24.03.2014 zur
Fesflegung eines Netzkodex fir die Gasbilanzierung in Fernleitungsnet-
zen abzufihrende SLP-Bilanzierungsumlage. Die Bilanzierungsumlage
wird von den Markigebietsverantwortlichen sechs Wochen vor Beginn
des jeweiligen Geltungszeitraums verdffentlicht (derzeit: 0,00 Cent/

kWh).

6.2.4 Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 erhsht sich ferner um die vom
Lieferanten zu zahlende Energiesteuer (derzeit: 0,55 Cent/kWh).

6.2.5 Der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 erhoht sich ferner um die beim
Lieferanten tatséichlich anfallenden Kosten fur die Beschaffung von
nationalen Emissionszertifikaten (nEZ oder CO,-Preis). Der Arbeitspreis
erhoht sich demnach entsprechend des jeweiligen Erdgasverbrauchs
des Kunden um den dafir anteiligen CO,-Preis. Eine Weitergabe erfolgt
ausschlieBlich in der tatscchlich anfallenden Hohe, ohne Gewinn- oder
Gemeinkostenaufschlége, und nur in dem einzelnen Vertragsverhélinis
zurechenbaren Anteil. Der Lieferant weist die zugrunde gelegten Werte
und die Umrechnungsgrundlagen nachvollziehbar aus. Der Lieferant
veréffentlicht den aktuellen CO,-Preis zudem auf seiner Webseite unter
www.gvg.de. Fir 2025 betrug der CO, Preis 55 Euro pro Tonne. Ab
dem O1. Januar 2026 werden die nEZ zundchst zwischen 55 Euro bis
65 Euro je nEZ versteigert und im Anschluss zu 68 Euro je nEZ verkauft.

Der Grundpreis nach Ziffer 6.1 enthdlt als Preisbestandteil einen Grund-
preis fur den Erdgasverrieb.

6.3.1 Der Grundpreis nach Ziffer 6.3 erhoht sich, um den Grundpreis
fur die Netznutzung zur Belieferung des Kunden in der jeweils geltenden
Hohe, soweit dieser gegeniiber dem Lieferanten anféllt.

6.3.2 Der Grundpreis nach Ziffer 6.3 erhoht sich ferner um die vom
Lieferanten an den zusténdigen Netzbetreiber abzufihrenden Entgelte
fur den Messstellenbetrieb, die Messung und die Abrechnung in der
jeweils geltenden Hohe, soweit diese gegeniber dem Lieferanten an-
fallen. Der Netzbetreiber ermittelt diese Entgelte zum 1. Januar eines
Kalenderjahres.

Die Preise und Preisbestandteile nach Ziffer 6.1 bis Ziffer 6.3 sind Net-
topreise. Zusdtzlich fallt auf die Nettopreise die Umsatzstever (derzeit:
19 %) in der jeweils geltenden Hohe an. Ander sich diese Steuersditze,
dndern sich die Bruttopreise entsprechend.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertrags-
schluss mit zuséitzlichen Steuern oder Abgaben belegt, erhsht oder
senkt sich der Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 um die hieraus entstehenden
Mehr- oder Minderkosfen in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt
entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen
Belastung (d.h. keine BuBBgelder, 0.4.) belegt wird, soweit diese unmittel-
baren Einfluss auf die Kosten fur die nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehr-
oder Minderkosten nach Héhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei
Verfragsschluss konkref vorsehbar waren oder die jeweilige gesetzliche
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Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung
ist auf die Mehr- oder Minderkosten beschrénkt, die nach dem Sinn und
Zweck der gesefzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhélinis
(z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine
Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehr-
oder Minderkosten in der jeweils gelfenden Hohe. Der Kunde wird iber
eine solche Weiterberechnung spdtestens mit der Rechnungsstellung
informiert.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Grund- und den Arbeitspreis nach
Ziffer 6.1 — mit Ausnahme der in den Ziffer 6.2.1 (Netzentgelte), Ziffer
6.2.2 (Konzessionsabgaben), Ziffer 6.2.3 (SLP Bilanzierungsumla-
gel, Ziffer 6.2.4 (Energiestever), Ziffer 6.2.5 (CO2-Preis), Ziffer 6.3.]
(Netznutzung), Ziffer 6.3.2 (Messstellenbetrieb) genannten erhéhenden
Bestandteile sowie etwaiger zukinftiger Stevern, Abgaben und sonsti-
ger hoheitlich auferlegter Belastungen nach Ziffer 6.5 - durch einsei-
tige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen geméf § 315 BGB
anzupassen (Erhdhungen oder ErméBigungen). Anlass fir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieBlich eine Anderung der in Ziffer 6.1 genann-
ten Kosten. Der Lieferant tberwacht die Entwicklung dieser Kosten. Der
Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veréinderung der Kosten
nach Ziffer 6.1 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach
dieser Ziffer 6.6 bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser
Ziffer 6.6 erfolgtist - seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten
Wirksamwerdens der okiuellen Preisanpassung beschrénkt. Kostenstei-
gerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegen-
laufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten
nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kostensenkungen
nicht nach fur den Kunden unginstigeren MaBstében Rechnung getra-
gen werden als Kostenerhdhungen, also Kostensenkungen mindestens im
gleichen Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhdhungen. Der Kun-
de hat gemd § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausiibung des billigen
Ermessens des lieferanten gerichtlich tberprifen zu lassen. Anderungen
der Preise nach dieser Ziffer 6.6 sind nur zum Monatsersten maglich.

Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden
die Anderungen spdtestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt, § 41 Abs. 5 Satz 2 EnWG. Ist der Kunde
mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist in Textform zu kindi-
gen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.

Klarstellend zu den vorstehenden Ziffer 6.4, 6.6 und 6.7 bedarf es bei
der unverénderten Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- oder
Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Anderung der gel-
tenden Umsatzstever ergeben, sowie bei unverénderter Weitergabe
von Minderbelastung aufgrund einer Absenkung des Kostenbestandteils
nach § 40 Abs. 3 Nr. 5 EnWG (COo-Preis), keiner Mitteilung nach
Ziffer 6.6 und 6.7; ein Sonderkiindigungsrecht des Kunden entsteht je-
weils nicht, § 41 Abs. 6 EnWG.

Informationen tber die geltenden Tarife, Wartungsentgelte und ge-
bindelle Produkte oder Leistungen erhdlt der Kunde unter Telefon
02233 7909-3518 (dt. Festnetz 6 Cent/Anruf: Mobilfunk max. 42 Cent/
Minute) oder im Internet unter www.gvg.de.

Anderungen des Vertrages und dieser Bedingungen

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses (z.B. ERWG, Verordnung iber Allgemeine Bedingungen
fur die Grundversorgung von Haushaliskunden und die Ersatzversorgung
mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV), Gasnetzzugangsver-
ordnung (GasNZV), Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), héchstrich-
terliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur).
Das vertragliche Aquivalenzverhdlinis kann nach Vertragsschluss durch
unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmen-
bedingungen (z.B. durch Gesetzestinderungen, sofern deren konkreter
Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des
férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkraftireten — absehbar
war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss
hat, in nicht unbedeutendem Mafe gestért werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstan-
dene Licke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfihrung des
Vertrages entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel
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fur unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Ergéinzung
zu beseitigen sind. In solchen Féllen ist der Lieferant berechtigt, den
Verfrag und diese Bedingungen — mit Ausnahme der Preise — insoweit
anzupassen und,/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung des
Aquivalenzverhélinisses von leistung und Gegenleistung und,/oder
der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und
Durchfishrung des Vertragsverhélinisses erforderlich macht (z.B. mangels
gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages
und dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz sind nur zum Mo-
natsersten méglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant
dem Kunden die Anpassung spétestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Ver-
fragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist in Textform zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Nut-
zung des Anschlusses unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem MaBe schuldhaft Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Gasdieb-
stahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unbe-
rechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die
Anschlussnutzung unferbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der
Zahlung in Verzug ist. Die Unterbrechung erfolgt nicht, wenn die Folgen
der Unterbrechung auBer Verhalinis zur Schwere des Zahlungsverzugs
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass
er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nachkommt. Dem Kunden wird
die Unterbrechung spdtestens vier Wochen vorher angedroht und der
Beginn der Unterbrechung spétestens acht Werkiage vor der Unter-
brechung angekindigt. Der Kunde wird den lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen,
unverziglich hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belie-
ferung sind vom Kunden zu erseizen. Die Kosten werden dem Kunden
nach tatsgichlichem Aufwand oder pauschal nach dem Preisblatt in
Rechnung gestellt. Bei pauschaler Berechnung hat der Kunde das
Recht, nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstanden oder wesentlich
geringer sind als die Pauschale. Die Belieferung wird wiederhergestellt,
wenn die Grinde fir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind. Soweit der Kunde
trotz ordnungsgeméBer Termin- und  Ersatzterminankiindigung  nicht
angetroffen wird und die erforderlichen MafBnahmen deswegen nicht
durchgeﬂjhﬁ werden k(’jnnen, kann der Lieferant die dadurch zusétzlich
entstehenden Kosten pauschal gemaB Preisblatt berechnen, es sei denn,
der Kunde hat die Umstéinde, die zur Entstehung dieser Kosten gefihrt
haben, nicht zu vertreten. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass
Kosten tberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es
die Pauschale ausweist.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist in Text-
form gekindigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdiebstahls nach Ziffer 8.1, oder
im Fall eines wiederholten Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen
der Ziffer 8.2. Im letzigenannten Fall ist dem Kunden die Kindigung
mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kindigung unterbleibt
in diesem Fall, wenn die Folgen der Kindigung auPer Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen, oder wenn der Kunde darlegt,
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen voll-
umfénglich nachkommt.

Haftung

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei Unregelms-
Bigkeiten in der Erdgasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer
Stérung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handel,
gegeniber dem Nefzbetreiber geltend zu machen (§ 18 Niederdruck-
anschlussverordnung (NDAV)).

Der &riliche Netzbetreiber ist kein Erfullungsgehilfe des Lieferanten.

Der Lieferant wird unverziglich tber die mit der Schadensverursachung
zusammenhéngenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklért werden kénnen und

9.4

9.5

9.6

10.
10.1

10.2

10.3

1.
1

der Kunde dies wiinscht.

In allen tbrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer
Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen fiir schuldhaft verursachte Schéden
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlgssigkeit herbeigefihrt wurde; dies gilt nicht bei Schéden aus der
Verletzung des lebens, des Kérpers oder der Gesundheit oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher
Pflichten, deren Erfullung die ordnungsgeméPe Durchfihrung des Vertra-
ges Uberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelméBig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung
auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags
als magliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Beriicksichtigung der Umstéinde, die er kannte oder kennen musste, hétte
voraussehen missen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben
unberihrt.

Umzug / Ubertragung des Verirags

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Wohnsitzwechsel (Um-
zug) unverziglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen
Anschrift und der neuen Zahlernummer (soweit vorhanden) in Textform
mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spétestens 14 Tage
vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige
Ab- bzw. Ummeldung beim Neizbetreiber zu erméglichen. Der Kunde
istim Falle eines Umzugs zusditzlich berechtigt, den Vertrag mit einer Frist
von sechs Wochen in Textform und unter Angabe des neuen Wohnsitzes,
der Zshlerummer und des Auszugs- bzw. Einzugsdatum, zu kiindigen.
Die Kindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit
Wirkung zu einem spéteren Zeitpunkt erklért werden. Der Lieferant
prift, ob er dem Kunden an der neuen Eninahmestelle ebenfalls die
Energielieferung zu den bisherigen Vertragskonditionen anbietet. Der
Vertrag endet nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen
Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiter beliefern, wenn
der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der
Kindigung in Texiform bestdtigt und die Belieferung an dessen neuem
Wohnsitz méglich ist. Bestétigt der Lieferant die Weiterbelieferung an
dem neuen Wohnsitz nicht, endet der Vertrag zu dem mitgeteilten Aus-
zugsdatum bzw. zu dem vom Netzbetreiber bestdtigten Abmeldedatum.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 Satz 1 und Satz
2 aus Grinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflich-
fet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fir die der
Lieferant gegenuber dem &rilichen Netzbetreiber einstehen muss und fur
die er von keinem anderen Kunden eine Vergitung zu fordem berechtigt
ist, nach den Preisen des Verirages zu vergiten. Die Pflicht des Liefe-
ranten zur unverziglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle
und Anspriiche des Lieferanten auf enigangenen Gewinn wegen einer
nicht oder verspétet erfo\gfen Be|ie{erung an der neuen Entnahmestelle
bleiben unberihrt.

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als
Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsféhi-
gen Dritten zu tbertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden
spdtestens sechs Wochen vor dem Zeitounkt der Ubertragung unter An-
gabe dieses Zeitpunktes mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie
eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen im
Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberthrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Ver-
sorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen.
Diese st fur die Daver des unbefugten Gebrauchs, léngstens aber fur
sechs Monate auf der Grundlage einer téglichen Nutzung der unbefugt
verwendeten Verbrauchsgeréte von bis zu zehn Stunden nach dem fir
den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.
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Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsétz-
lich oder grob fahrlassig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragssirafe betréigt das Zwei-
fache des Betrages, den der Kunde bei Erfiillung seiner Verpflichtung
nach dem fir ihn geltenden Vertragspreis zuséitzlich zu zahlen gehabt
héitte. Sie darf léngstens fir einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt
werden.

Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht fesizustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechen-
der Anwendung der Ziffer 11.1 und 11.2 fur einen geschétzten Zeitraum,
der léngstens sechs Monate betragen darf, ethoben werden.

Laufzeit und Kiindigung

Regelungen zur Laufzeit sowie zu Kindigungsfristen des vom Kunden
gewdhlten Erdgasproduktes sind dem jeweiligen Auftragsformular sowie
der jeweiligen Auftragsbestdtigung zu entnehmen.

Das Recht zur auBerordentlichen Kindigung gemaf Ziffer 6.7, Ziffer 7,
Ziffer 8.4 und Ziffer 10.3 sowie § 314 BGB bleibt unberihrt.

Energiestever-Hinweis

Fur das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hin-
weis gemaB der § 107 Abs. 2 Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung
(EnergieStV): ,Steverbeginstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist
nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchfihrungs-
verordnung zuléssig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat stever-
und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsféllen wenden Sie sich bitte an |hr
zustéindiges Hauptzollamt.”

Datenschutz

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten. Néhere
Informationen zum Datenschutz sind der "Anlage Datenschutz' zu
entnehmen.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten /
Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim
orilichen Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich und darf maximal
3 Wochen dauern. Der lieferantenwechsel innerhalb von 24 Stunden
erfolgt erst, sobald der deutsche Gesetzgeber oder die BNeizA durch
Mitteilung, Festlegung oder Beschluss die Implementierungs- und Test-
phase oder die operative Umsetzung des werkicglichen Lieferanten-
wechsels von 24 Stunden auf ein besfimmtes Datum festlegen.

Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten
den fur ihn maPgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres-
zeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Grinden, die er nicht
zu verireten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschétzte
Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren (gilt nur fir Verbraucher)

Gasversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstlei-
ster (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern
im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualitét von Leistungen des Unternehmens (Verbrou-
cherbeschwerden), die den Anschluss an das Gasversorgungsnetz, die
Belieferung mit Erdgas sowie die Messung des Erdgases betreffen, im
Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab
Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden,
die den Vertragsabschluss oder die Qualitét der Leistungen des Liefe-
ranten betreffen, kénnen gerichtet werden an: GVG Rhein-Erft GmbH,
Max-Planck-Strafe 11, 50354 Hurth. Per Telefon unter der Telefonnum-
mer 02233 7909-3518 oder per E-Mail an: kundenservice@gvg.de.

Verbraucher haben das Recht, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG
anzurufen. Der Lieferant ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren ver-
pflichtet. Ein solcher Antrag ist erst zuldssig, wenn das Unternehmen der
Verbraucherbeschwerde nicht spétestens nach vier Wochen ab Zugang
beim Unternehmen abgeholfen hat.
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Das Recht der Beteiligten, gerichiliche Schritte einzuleiten oder ein
weiteres Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberthrt.
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die
gesetzliche Verighrung geméP § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: Schlichtungsstelle Energie
e.V., Friedrichstrafe 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 2757240-0,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de oder Intemnet:
wwuw.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhélilich tber
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fir den Bereich Elekiri-
zitat und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0228 141516, Fax:
030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Allgemeine Informationen nach dem
Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkun-
den wird bei der Bundesstelle fiir Energieeffizienz eine Liste gefihrt, in der
Energiediensileister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energie-
effizienzmaBnahmen aufgefihrt sind. Weiterfihrende Informationen zu der
sogenannten Anbieferliste und den Anbietern selbst sowie der Berichte
nach § 6 Abs. 1 EDL-G erhalt der Kunde unter www.bfee-online.de. Der
Kunde kann sich zudem bei der Deutschen Energieagentur tber das
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen
erhalt der Kunde unter www.energieeffizienz-online.info.

Schlussbestimmungen / Gerichtsstand

Diese Bedingungen sind abschlieBend, soweit im Aufiragsformular nicht
anderweitig geregelt. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurch-
fuhrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon
unberihrt.

Der Gerichtsstand fur Kaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches (HGB),
juristische Personen des &ffentlichen Rechts und &ffentlich-rechtliche
Sondervermégen ist Kéln. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Streitbeilegung

Der Lieferant nimmt nicht an der alternativen STreHbeﬂegung nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz vom 19.02.2016 (VSBG teil. Ziffer 16
bleibt hiervon unberihrt.
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Datenschutzinformationen

4.1

Allgemeines

Als lhr Energieversorger nehmen wir, die GVG Rhein-
Erft GmbH, den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
sehr ernst. lhre Privatsphdre ist uns ein sehr wichtiges
Anliegen. Diese Datenschutzinformationen sind dazu
bestimmt, Sie transparent, prézise und versténdlich tber
die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch
die GVG Rhein-Erft GmbH zu informieren. Sollten Sie
dennoch Fragen zu der Verarbeitung lhrer personenbe-
zogenen Daten haben, wenden Sie sich jederzeit gerne
an den in Ziffer 2. dieser Datenschutzinformationen
genannten Verantwortlichen oder an den in Ziffer 3.
dieser Datenschutzinformationen genannten Daten-
schutzbeauftragten.

Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutz-
informationen sind sémiliche Informationen, die einen
direkten oder indirekten Bezug zu lhrer Person aufweisen
(,personenbezogene Daten”). Dies sind beispielswei-
se lhre Vertragsdaten, einschliefBlich lhrer Kontakt- und
Abrechnungsdaten, oder Angaben zu lhrer Mess- bzw.
Verbrauchsstelle.

Verantwortlicher

Verantwortlich fir die Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten ist die GVG Rhein-Erft GmbH, vertreten
durch ihre Geschéftsfihrer, Herrn Werner Abromeit und
Herrn Phillip Erdle, Max-Planck-Strale 11, D-50354
Hirth, Tel.: 02233 7909-0, Telefax: 02233 7909-5000,
E-Mail: info@gvg.de.

Externer Datenschutzbeauftragter

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Thema Datenschutz
sowie zur Ausibung lhrer Betroffenenrechte steht lhnen
unser Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfigung. Sen-
den Sie hierzu eine E-Mail an datenschutzteam@rhenag.de
oder postalisch an rhenag Rheinische Energie AG,
Bayenthalgirtel 9, 50968 Ka&ln mit dem Stichwort
,Datenschutzbeauftragter”.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
lhrer personenbezogenen Daten

Erfollung und DurchfGhrung des Vertrages mit
unseren Kunden

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten, um
Verpflichtungen aus einem Vertrag mit lhnen zu erfillen
und den Vertrag mit lhnen durchfihren zu kénnen. Dies
beinhaltet insbesondere die Zusendung der Vertrags-
unterlagen, die Abrechnung lhrer Energieleistungen, die
Erstellung und den Versand von Rechnungen, sowie die
notwendige Kommunikation mit lhnen (etwa Hinweise zu
Vertragsénderungen oder Mahnungen).

Wir erhalten die vertragsrelevanten Daten in der Regel
von lhnen persénlich, dem jeweiligen und zustdndigen
Netzbetreiber oder im Rahmen einer Leeranlagenrecher-
che, ggf. auch vom Anschlussnehmer, von &ffentlichen
Stellen oder von sonstigen Dritten.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur
Erdfillung und zur Durchfihrung des Vertrages beinhal-
tet auBerdem die Ubermittlung lhrer personenbezoge-
nen Daten an Dritte, die uns bei der Durchfihrung des
Vertrages unterstitzen (z.B. Messstellen-, Strom- und

4.2
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Gasnetzbetreiber, Rechnungsdruck- und Versanddienst-
leister, Mailingdienstleister, Ablesedienstleister sowie
Inkassodienstleister oder Auskunfteien). Die jeweiligen
Dienstleister sind und werden seitens der GVG Rhein-Erft
GmbH sorgféltig geprift, ausgewdhlt und Gberwacht.
Dies gilt nicht, soweit die jeweiligen Dienstleister auf-
grund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben fest-
stehen. Eine laufend aktualisierte Liste der eingesetzten
Dienstleister zur Erfillung und Durchfihrung des Ver-
trages mit unseren Kunden ist bei dem Verantwortlichen
gemdf Ziffer 2. dieser Datenschutzinformationen zu den
Ublichen Geschéftszeiten einsehbar.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir die
in dieser Ziffer 4.1 genannten Zwecke erfolgt auf Grund-
lage von Artikel 6 (1) b) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (,DSGVO”). Danach ist es gestattet, personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten, wenn dies fur die Erfllung
eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Per-
son ist, oder zur Durchfihrung vorvertraglicher MaBnah-
men, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgen,
erforderlich ist.

Verarbeitung bei Zahlungsricksténden und dro-
hender Versorgungssperre

Sofern Sie Kunde unseres Energieversorgungsunter-
nehmens sind, verwenden wir lhre Vertrags- und
Abrechnungsdaten auch zur Bearbeitung von Zahlungs-
ricksténden und zur Durchfihrung des gesetzlich vorge-
sehenen Mahn- und Sperrverfahrens. Hierzu verarbeiten
wir insbesondere lhre Stammdaten (Name, Anschrift,
Kontaktdaten), Angaben zu lhrem Vertragskonto, Abrech-
nungsdaten, offenen Forderungen sowie Informationen
zum geplanten Sperrtermin. Diese Verarbeitung lhrer
vorgenannten Daten ist zur Durchfihrung des Vertrags-
verhéltnisses mit lhnen sowie zur Erfillung gesetzlicher
Anforderungen im Zusammenhang mit Versorgungssper-
ren erforderlich.

Um eine drohende Unterbrechung lhrer Energieversor-
gung zu vermeiden und staatliche Unterstitzungsmag-
lichkeiten zu prifen, kénnen wir lhnen in bestimmten
Fallen anbieten, den &rilich zusténdigen Sozialhilfetréger
einzubeziehen. Hierfur stellen wir lhnen einen Einwilli-
gungsvordruck zur Verfigung.

Wenn Sie uns lhre Einwilligung erteilen, Ubermitteln
wir folgende personenbezogenen Daten an den érilich
zustéindigen Sozialhilfetréger

— Vorname, Name und Anschrift
— Datum der geplanten Versorgungsunterbrechung

— lhre Kundennummer und die Héhe der offenen For-
derung, sofern Sie diese Angabe nicht im Formular
streichen

Die Datenibermittlung erfolgt ausschlieilich zu dem
Zweck, eine drohende Versorgungsunterbrechung zu
verhindern und zu prifen, ob Unferstitzungsleistungen
zur Begleichung der offenen Forderungen in Betracht
kommen. Die Gbermittelten Daten dirfen vom Sozialhil-
fetréger nur zur Prifung und Gewdhrung entsprechender
Unterstitzungsleistungen verwendet werden. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nicht.

Rechtsgrundlage fir diese Datenverarbeitung ist lhre
Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
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in Verbindung mit § 41g EnWG. lhre Einwilligung ist
freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung for die Zukunft
widerrufen werden. Den Widerruf kénnen Sie gegeniber
den im Formular genannten Kontaktdaten oder unter den
in dieser Datenschutzinformation angegebenen Kontaki-
daten erkléren.

Unabhéngig von einer Einwilligung sind wir nach Mafiga-
be der gesetzlichen Regelungen berechtigt, in bestimm-
ten Ausnahmeféllen den zustdndigen Sozialhilfetréger
zu informieren, wenn trotz Hinweisen auf Hilfsangebo-
te und des Angebots einer Abwendungsvereinbarung
weiterhin eine Unterbrechung |hrer Energieversorgung
droht und keine Anhaltspunkte dafir bestehen, dass Sie
die offenen Forderungen kurzfristig aus eigenen Mitteln
begleichen kénnen. In diesen Féllen beschrénkt sich die
Datenbermittlung auf die hierfur unbedingt erforderli-
chen Angaben, némlich hren Namen, lhre Anschrift und
das geplante Sperrdatum. Rechtsgrundlage ist insoweit
die Erfillung der gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung
unzumutbarer Versorgungssperren gemaf3 § 41g EnWG
in Verbindung mit einer Interessenabwdgung zu unseren
Gunsten.

Wir speichern die in diesem Zusammenhang verarbei-
teten personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies
zur Durchfihrung des Mahn- und Sperrverfahrens, zur
Prifung méglicher Unterstitzungsleistungen sowie zur
Erfillung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforder-
lich ist und solange gegenseitige Anspriche aus dem
Vertragsverhdlinis mit lhnen bestehen.

Bonitétsprifung

AuBerhalb der Grundversorgung (im Sinne von § 36
des Energiewirtschaftsgesetzes, ,ENWG") behalten wir
uns vor, lhre personenbezogenen Daten im Rahmen der
Belieferung mit Energie und im Rahmen der Abwicklung
von Férder- und Finanzierungsangeboten zu verarbeiten,
um bei Dritten eine Auskunft Gber lhre Bonitét (,Zah-
lungsféhigkeit”) einzuholen. Angaben zu lhrer Bonitét
dienen uns ausschlieBlich dazu, das Risiko eines Zah-
lungsausfalls des Kunden vor Abschluss eines Vertrages
bewerten zu kénnen und sind eine vorvertragliche Maf-
nahme. Diese Mafinahme ist wichtig, da wir in Vorleis-
tung treten und/oder Ausgaben im Vertrauen auf die
Zahlungen unserer Kunden tétigen.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir
den in dieser Ziffer 4.3 genannten Zweck erfolgt auf
Grundlage von Artikel 6 (1) b) DSGVO. Danach ist es
gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn
dies fur die Erfillung eines Vertrags, dessen Vertrags-
partei die betroffene Person ist, oder zur Durchfihrung
vorvertraglicher MaBnahmen, die auf Anfrage der betrof-
fenen Personen erfolgen, erforderlich ist.

Bei der Auskunft Gber lhre Zahlungsfahigkeit wird uns der
Scoring-Index von der Crif Birgel GmbH, Radlkofer Stra-
Be 2, D-81373 Miinchen, Telefon: 089 5080730, Tele-
fax: 089 508073-31, E-Mail: datenschutz@buergel.de
Ubermittelt. Dem Abschluss eines Vertrages mit lhnen
stimmen wir immer dann zu, wenn keine Negativmerk-
male bzw. kein Uberdurchschnittliches Ausfallrisiko vor-
liegen.Sofern wir dem Abschluss eines Vertrages auf-
grund der Auskunft Gber lhre Bonitét nicht zustimmen,
haben Sie das Recht, Ihren eigenen Standpunkt Gber lhre
Zahlungsfahigkeit darzulegen und diese Entscheidung
anzufechten. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an:
kundenservice@gvg.de. Wir werden dann die Entschei-
dung Uber den Abschluss eines Vertrages mit lhnen
manuell Gberprifen.

4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

Erfullung einer gesetzlichen Verpflichtung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu kénnen,
denen wir unterliegen (beispielsweise im Rahmen von
strafrechtlichen Ermittlungen). Dies kann auch die Wei-
tergabe von Daten an Dritte (etwa Staatsanwaltschaften,
Gerichte oder Finanzbehérden) beinhalten.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir die
in dieser Ziffer 4.4 genannten Zwecke erfolgt auf Grund-
lage von Artikel 6 (1) ¢) DSGVO und in Verbindung mit
der jeweiligen Anordnung oder der gesetzlichen Ver-
pflichtung, der wir im Einzelfall unterliegen. Nach Arti-
kel 6 (1) c) DSGVO ist es gestattet, personenbezogene
Daten zu verarbeiten, wenn die Verarbeitung zur Erfil-
lung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der
der Verantwortliche unterliegt.

Werbung
Werbung auf Grundlage des Art. 6 (1) a) DSGVO

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten, um
lhnen elektronisch Informationen und Angebote zu unse-
ren Produkten und Dienstleistungen zusenden zu kénnen.
Eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu
diesem Zweck erfolgt, nachdem Sie separat und aus-
dricklich Thre Einwilligung in die Verarbeitung lhrer per-
sonenbezogenen Daten zu diesem Zweck erteilt haben,
vgl. Anlage Einwilligungserklérung.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir
die in dieser Ziffer 4.5.1 genannten Zwecke erfolgt auf
Grundlage von Artikel 6 (1) a) DSGVO. Danach ist es
gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn
die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten fir
einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt hat.

Die Einwilligung in die Verarbeitung lhrer personenbe-
zogenen Daten zu diesem Zweck ist freiwillig und kann
jederzeit mit Wirkung for die Zukunft widerrufen werden.
Das bedeutet, dass die RechtméaBigkeit der Verarbeitung
lhrer personenbezogenen Daten, die aufgrund lhrer Ein-
willigung bis zum Widerruf verarbeitet wurden, unberihrt
bleibt. Néhere Informationen zu lhrem Widerrufsrecht
entnehmen Sie bitte Ziffer 8.6 dieser Datenschutzinfor-
mationen, sowie der entsprechenden Anlage Einwilli-
gungserklérung.

Werbung auf Grundlage des Art. 6 (1) f) DSGVO

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten, um
lhnen per Post Produktinformationen sber Energiepro-
dukte (z.B. Energieerzeugung, Energiebelieferung, Ener-
gieeffizienz, Elektromobilitét und sonstige energienahe
Leistungen oder Services) der GVG Rhein-Erft GmbH

zukommen zu lassen.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir
die in dieser Ziffer 4.5.2 genannten Zwecke erfolgt auf
Grundlage von Artikel 6 (1) f) DSGVO. Danach ist es
gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn
die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich
ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, Gberwiegen.

Das berechtigte Interesse der GYG Rhein-Erft GmbH an
der Versendung von Informationen iber Energieprodukte
per Post liegt darin, lhnen maBBgeschneiderte Energiepro-
dukte per Post anzubieten sowie diese zu verbessern.

Fir unsere Werbemafinahmen per Post setzen wir im
Einzelfall Dienstleister (etwa Postunternehmen oder Kon-
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fektionierer) ein, die uns bei der Erstellung und dem Ver-
sand der postalischen Werbung unterstitzen. Zu diesem
Zweck Ubermitteln wir lhre personenbezogenen Daten
an diese Dienstleister. Die jeweiligen Dienstleister sind
und werden seitens der GVG Rhein-Erft GmbH sorgféltig
geprift, ausgewdhlt und Uberwacht. Eine laufend aktuali-
sierte Liste der eingesetzten Dienstleister zur Erfillung der
Zwecke der Werbung ist bei dem Verantwortlichen geméaf
Ziffer 2. dieser Datenschutzinformationen zu den Gbli-
chen Geschéftszeiten einsehbar.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass |hr Interesse am Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten unser berechtigtes Inter-
esse an der Versendung von Informationen Gber Energie-
produkte per Post Gberwiegt, haben Sie das Recht, der
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu dem in
dieser Ziffer 4.5.2 genannten Zweck zu widersprechen.
Nghere Angaben zu lhrem Widerspruchsrecht entneh-
men Sie bitte der Ziffer 8.5 dieser Datenschutzinforma-
tionen.

Weitere Verarbeitung durch Datenanreicherung auf
Grundlage des Art. 6 (1) f) DSGVO

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten fir
interne Datenanalysen indem wir diese um erworbene
oder o&ffentlich zugéngliche soziodemographische Daten
ergénzen, um lhnen eine kundenindividuelle Ansprache
mit maflgeschneiderten Angeboten Uber Energieproduk-
te der GVG Rhein-Erft GmbH anbieten zu kénnen. Die
Datenanalysen erfolgen zum Zweck der Verbesserung
und der Entwicklung intelligenter und innovativer Services
und Produkte durch die GVG Rhein-Erft GmbH. Wéh-
rend dieser Datenanalysen erfolgt die Verarbeitung lhrer
Daten entweder in anonymer oder - soweit eine anonyme
Verarbeitung aus sachlichen Griinden nicht méglich oder
nicht sinnvoll ist - in pseudonymisierter Form.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir
die in dieser Ziffer 4.5.3 genannten Zwecke erfolgt auf
Grundlage von Artikel 6 (1) f) DSGVO. Danach ist es
gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn
die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen
des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist,
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, Gberwiegen.

Das berechtigte Interesse der GVG Rhein-Erft GmbH
an der Datenanreicherung liegt darin, dass wir durch
die Anreicherung mit erworbenen oder sonst &ffentlich
zugéinglichen soziodemographische Daten die angebo-
tenen Energieprodukte verbessern kénnen. lhre Daten
werden im Rahmen dieser Analyse ausschlieflich in ano-
nymer oder pseudonymisierter Form verwendet und wir
tragen dabei den Anforderungen des Grundsatzes der
Datenminimierung geméB Art. 5 (1) ¢) DSGVO selbstver-
stéindlich Rechnung.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass |hr Interesse am Schutz
lhrer personenbezogenen Daten unser berechtigtes
Interesse an der Anreichung mit erworbenen oder sonst
offentlich  zugénglichen soziodemographische Daten
Uberwiegt, haben Sie das Recht, der Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten zu dem in dieser Ziffer 4.5.3
genannten Zweck zu widersprechen. Néhere Angaben zu
Ihrem Widerspruchsrecht entnehmen Sie bitte der Ziffer
8.5 dieser Datenschutzinformationen, sowie der entspre-
chenden Anlage Einwilligungserklérung.

Datenverarbeitung fur Markt- und Meinungsfor-
schung, Art. 6 (1) f) DSGVO

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten durch

die Weitergabe an Markt- und Meinungsforschungsin-
stitute, um von diesen Umfragen im Auftrag der GVG
Rhein-Erft GmbH durchfihren zu lassen.

Die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fir die
in dieser Ziffer 4.6 genannten Zwecke erfolgt auf Grund-
lage von Artikel 6 (1) f) DSGVO. Danach ist es gestattet,
personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn die Ver-
arbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, Uberwiegen.

Das berechtigte Interesse der GVG Rhein-Erft GmbH
an der Weitergabe der Daten an Markt- und Meinungs-
forschungsinstitute zum Zwecke der Durchfihrung von
Umfragen im Auftrag der GVG Rhein-Erft GmbH liegt
darin, dass wir uns durch diese Umfragen einen Uber-
blick Gber die Transparenz und die Qualitét unserer
Energieprodukte, Dienstleistungen und Kommunikation
verschaffen kénnen und diese sodann im Sinne unserer
Kunden ausrichten, gestalten und verbessern kénnen.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass lhr Interesse am Schutz
lhrer personenbezogenen Daten unser berechtigtes Inte-
resse an der Weitergabe der Daten an Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitute zum Zwecke der Durchfihrung
von Umfragen im Auftrag der GVG Rhein-Erft GmbH
Uberwiegt, haben Sie das Recht, der Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten zu dem in dieser Ziffer 4.6
genannten Zweck zu widersprechen. Nahere Angaben zu
lhrem Widerspruchsrecht entnehmen Sie bitte der Ziffer
8.5 dieser Datenschutzinformationen.

Daver der Speicherung und Léschung lhrer
personenbezogenen Daten

Wir dirfen lhre personenbezogenen Daten nur in einer
Form speichern, die die Identifizierung von lhnen so lan-
ge erméglicht, wie es fur die Zwecke, fir die sie verarbei-
tet werden, erforderlich ist.

Grundsétzlich 18schen  wir |hre personenbezogenen
Daten, wenn das Vertragsverhéltnis mit lhnen beendet ist,
sédmtliche gegenseitige Anspriche erfillt sind und keine
anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder
gesetzliche Rechtfertigungsgrundlagen fir die Speiche-
rung bestehen.

Im Regelfall missen wir lhre personenbezogenen Daten
jedoch lénger speichern, soweit dies gesetzlich vor-
geschrieben ist. Dies kann beispielsweise bei Daten
relevant sein, die wir im Rahmen der gesefzlichen Auf-
bewahrungspflichten vorhalten missen. lhre personen-
bezogenen Daten werden dann mit Ablauf der gesetzlich
vorgeschriebenen Speicherdauer geléscht bzw. dauerhaft
unlesbar gemacht.

lhre Postanschrift nutzen wir ggf. fir einen Zeitraum
von maximal 24 Monaten nach Beendigung des Ver-
tragsverhélinisses auf der Grundlage des Art. 6 (1) f)
DSGVO. Unser berechtigtes Interesse hierfir liegt dar-
in, Sie im Rahmen von werblichen Reakquisebemihun-
gen erneut von unseren Produkten und Services per
Post zu informieren und zu Uberzeugen. Sollten Sie der
Ansicht sein, dass lhr Interesse am Schutz lhrer perso-
nenbezogenen Daten unser berechtigtes Interesse an
werblichen Reakquisebemihungen per Post Gberwiegt,
haben Sie das Recht, der Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen Daten zu dem in dieser Ziffer 5. genannten
Zweck zu widersprechen. Néhere Angaben zu lhrem
Widerspruchsrecht entnehmen Sie bitte der Ziffer 8.5
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dieser Datenschutzinformationen.

Grundsétzlich, d.h. sofern keine anderweitigen gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtfer-
tigungsgrundlagen fir die Speicherung bestehen, gelten
nachfolgende Speicherfristen:

Erforderlichkeit der Bereitstellung Ihrer personen-
bezogenen Daten

Es ist erfforderlich, dass Sie uns lhre personenbezogenen
Daten bereitstellen, da wir andernfalls nicht das Vertragsver-
héltnis mit Ihnen abschlieen und durchfihren kénnen.

Es hat jedoch keine negativen Folgen auf den Abschluss
und/oder die Durchfihrung des Vertragsverhdltnisses,
wenn Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung lhrer per-
sonenbezogenen Daten (beispielsweise fir den Erhalt
von Werbung auf elektronischen Wege) nicht erteilen.

Datenempféanger auf3erhalb der
Europdischen Union (EU)

Wir lassen einzelne Dienstleistungen und Leistungen
durch sorgféltig ausgewdhlte und beauftragte Dienstleis-
ter ausfihren, die ihren Sitz auBerhalb des Europdischen
Wirtschaftsraumes (,Drittland”) haben, z.B. IT-Dienst-
leister. In begrenzten Ausnahmefdllen (z.B. spezieller IT-
Support) findet eine Drittland-Ubermittlung statt. Grund-
sétzlich sind Ihre personenbezogenen Daten davon nicht
betroffen. Soweit rechtlich erforderlich, um ein ange-
messenes Schutzniveau fir lhre Daten herzustellen, set-
zen wir den gesetzlichen Anforderungen entsprechende
Garantien zur Herstellung eines angemessenen Daten-
schutzniveaus ein, dazu zéhlen u.a. EU-Standardvertrége
und Angemessenheitsbeschlisse. Sie haben die Méglich-
keit, jederzeit weitere Informationen anzufordern sowie
Kopien entsprechender Vereinbarungen zur Verfigung
gestellt zu bekommen.

lhre Rechte nach der DSGVO in Bezug auf die
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten

Beim Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zungen stehen lhnen nachfolgende Rechte aufgrund der
DSGVO in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu.

Die einzelnen Rechte kénnen Sie direkt gegeniber dem
in Ziffer 2. dieser Datenschutzinformationen genannten
Verantwortlichen geltend machen und/oder hierfir auch
den in Ziffer 3. dieser Datenschutzinformationen genann-
ten externen Datenschutzbeauftragten kontaktieren. Hier-
zu reicht eine einfache und formlose Kontaktaufnahme
(beispielsweise per E-Mail oder per Post).

Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO

Sie haben das Recht, von uns eine Bestétigung dariber
zu verlangen, ob lhre personenbezogenen Daten von
uns verarbeitet werden. Sofern dies der Fall ist, haben
Sie auBBerdem das Recht, Auskunft Gber die Datenver-
arbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu
erhalten.

Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO

Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten
oder die Ergéinzung unvollsténdiger Daten zu verlangen.

Recht auf Léschung, Art. 17 DSGVO

Sie haben das Recht, die Léschung personenbezogener
Daten zu verlangen, sowie, falls die personenbezogenen
Daten verdffentlicht wurden, die Information an andere
Verantwortliche Uber den Antrag auf Léschung. Sofern
die Léschung aus technischen Grinden nicht méglich
sein sollte, haben Sie das Recht, dass die personenbe-
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zogenen Daten dauverhaft unlesbar gemacht werden.
Néhere Angaben zum Zeitpunkt der Léschung entneh-
men Sie bitte der Ziffer 5. dieser Datenschutzinformatio-
nen.

Recht auf Einschrénkung, Art. 18 DSGVO

Sie haben das Recht, die Einschrédnkung der Datenver-
arbeitung zu verlangen.

Widerspruchsrechte, Art. 21 DSGVO

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundlage
des Art. 6 (1) f DSGVO vornehmen, haben Sie jederzeit
das Recht, aus Grinden, die sich aus lhrer besonderen
Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Wider-
spruch einzulegen. Insbesondere haben Sie das Recht,
Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken
einzulegen.

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen
Daten nach Widerspruch nicht mehr, es sei denn, er kann
zwingende schutzwirdige Grinde fir die Verarbeitung
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person Uberwiegen (Interessenabwégung),
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
Ubung oder Verteidigung von Rechtsansprichen.

Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung fir
Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbe-
zogenen Daten nicht mehr fir diese Zwecke verarbeitet.

Der Widerspruch ist unter Angabe des Verarbeitungs-
zwecks formlos und unentgeltlich gegeniber dem Ver-
antwortlichen (siehe oben unter Ziffer 2. dieser Daten-
schutzinformationen) und/oder gegeniber dem externen
Datenschutzbeauftragten (siehe oben unter Ziffer 3. die-
ser Datenschutzinformationen) méglich.

Widerrufsrecht, Art. 7 Abs. 3 DSGVO

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung fir die Ver-
arbeitung lhrer personenbezogenen Daten erteilt haben,
kénnen Sie diese jederzeit widerrufen. Die RechtmdBig-
keit der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten bis
zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberihrt.

Der Widerruf einer Einwilligung ist formlos und gegen-
Uber einem der Verantwortlichen gemaf Ziffer 2. dieser
Datenschutzinformationen und/oder gegeniber dem
externen Datenschutzbeauftragten geméf Ziffer 3. dieser
Datenschutzinformationen méglich.

Recht auf DatenUbertragbarkeit, Art. 20 DSGVO

Sie haben das Recht, lhre personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, géngigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten und die Ubermittlung dieser Daten an
einen anderen fir die Verarbeitung Verantwortlichen zu
verlangen, soweit dies technisch machbar ist.

Fragen oder Beschwerden, Art. 77 DSGVO

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehérde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Datenverarbeitung lhre Rechte verletzt und/oder
gegen die DSGVO verstoft. Die fur uns zusténdige Auf-
sichtsbehérde ist der

Landesbeauftragte fir Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102
Dusseldorf, Tel.: 0211 38424-0, Fax: 0211 38424-10,
E-Mail: poststelle@Idi.nrw.de.

Sie kénnen sich jedoch auch an jede andere Daten-
schutzaufsichtsbehérde wenden.

Ende der Datenschutzinformationen
Stand: 23. Februar 2026
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Anlqge Meine Energie.

Einwilligung

in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung

Ich willige ein, dass die GVG Rhein-Erft GmbH, Max-Planck-Str. 11, D-50354 Hurth, Tel.: 02233 7909-0, Fax: 02233 7909-5000,
E-Mail: info@gvg.de (,Yerantwortlicher”) meine folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten darf:

Vor- und Nachname:
Adresse:
Rechnungsanschrift:
Lieferanschrift:

E-Mail Adresse:

Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von dem Verantwortlichen ausschlieBlich fir die folgenden Zwecke ver-
arbeitet:

* Versand von E-Mail-Werbung zu Angeboten und Aktionen der GVG Rhein-Erft GmbH hinsichtlich Energieprodukten
und energienahen Dienstleistungen und sonstigen Services,

* Versand von E-Mail-Werbung zu Angeboten, die auf dem individuellen Energietarif basieren.

Eine Weitergabe (,Ubermittlung” bzw. ,Ubermittlungen”) der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Hiervon aus-
genommen sind Ubermittlungen an Dienstleister, welche die personenbezogenen Daten im Aufirag des Verantwortlichen, nach
dessen Weisungen und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten, und die der Verantwortliche in seine Werbemafinahmen einbindet
(z.B. Werbeagenturen und Versanddienste). Die GVG Rhein-Erft GmbH bleibt in jedem Fall fur die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten verantwortlich.

Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und die Bereitstellung der obengenannten Daten ist freiwillig.
Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat dies keine Auswirkungen auf den Vertragsschluss und die Durchfohrung des Vertrages und

auch sonst keine nachteiligen Folgen.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden. Fir den Widerruf genigt eine einfache Erklérung
(etwa eine E-Mail) ohne Angaben von Griinden gegeniber der GVG Rhein-Erft GmbH, Max-Planck-StraBe 11, D-50354 Hirth,
Tel.: 02233 7909-0, Fax: 02233 7909-5000, E-Mail: info@gvg.de.

Der Widerruf der Einwilligung hat keine nachteiligen Folgen und insbesondere keine Auswirkungen auf ein bestehendes Vertrags-
verhglinis (beispielsweise zur Gas- und / oder Strombelieferung). Die RechtmdBigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten aufgrund der Einwilligung bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs bleibt unberihrt.

Weitere Angaben und Informationen zum Schutz lhrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den beiliegenden Daten-
schutzinformationen (Stand: 23.02.2026). Die Datenschutzinformationen sind zudem jederzeit abrufbar unter www.gvg.de/daten-

schutz und kénnen zudem zu den Ublichen Geschéftszeiten beim Verantwortlichen eingesehen werden.

Ich habe den Inhalt dieser Einwilligungserklarung verstanden und bin mit der Verarbeitung der oben beschriebenen Daten zu
den beschriebenen Zwecken einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift des Kunden


mailto:info%40gvg.de?subject=
mailto:info%40gvg.de?subject=
https://www.gvg.de/datenschutz
https://www.gvg.de/datenschutz

	Auftragsformular
	Auftraggeber/Kunde
	Kundendaten / Lieferstelle
	Information über aktuelle Angebote
	Produkt / Preise / Lieferbeginn
	Bonus
	Vollmacht zur Kündigung des Liefervertrags Gas bei meinem bisherigen Lieferanten 
	Zahlungsweise
	Auftragserteilung
	SEPA-Lastschriftmandat
	Auftrag und Vollmacht
	Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber
	Muster - Widerrufsformular
	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN FÜR DAS PRODUKT
	Informationen im Überblick

	Allgemeine Geschäftsbedingungen der GVG Rhein-Erft GmbH 
	Gegenstand / Angebot und Annahme / Vertragsverhältnisse / Kommunikation
	Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht
	Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Rechnung / Anteilige Preisberechnung
	Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	Vorauszahlung / Vorkassensysteme / Sicherheitsleistung
	Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitliche auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
	Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	Haftung
	Umzug / Übertragung des Vertrags
	Vertragsstrafe
	Laufzeit und Kündigung
	Energiesteuer-Hinweis
	Datenschutz
	Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher)
	Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)
	Schlussbestimmungen / Gerichtsstand
	Streitbeilegung

	Datenschutzinformationen
	1.  Allgemeines
	2.  Verantwortlicher
	3.  Externer Datenschutzbeauftragter
	4.  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
	5.  Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
	6.  Erforderlichkeit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten
	7.  Datenempfänger außerhalb der Europäischen Union (EU)
	8.  Ihre Rechte nach der DSGVO in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

	Einwilligung

	Einwilligung Vor- und Nachname: 
	Einwilligung Adresse: 
	Einwilligung Rechnungsanschrift: 
	Einwilligung Lieferanschrift: 
	Einwilligung E-Mail Adresse: 
	Einwilligung Ort, Datum: 
	Einwilligung Unterschrift des Kunden: 
	Firmenname: 
	Firma: Off
	Handelsregister-Nr: 
	Amtsgericht: 
	Anrede: Off
	Vorname/Name
 Ansprechpartner: 
	Straße und Hausnummer: 
	Postleitzahl und Ort: 
	Geburtsdatum: 
	GVG-Kundennummer: 
	Telefon: 
	Mobilfunk-Nr: 
	E-Mail: 
	E-Mail angegeben: Off
	E-Mail Zustimmung: Off
	Zählernummer: 
	Zählerstand: 
	Marktlokationsnummer: 
	Rechnungsanschrift Firma: Off
	Rechnungsanschrift Firmenname: 
	Rechnungsanschrift Vorname/Nachname: 
	Rechnungsanschrift Anrede: Off
	Rechnungsanschrift Postleitzahl und Ort 2: 
	Rechnungsanschrift Straße/Hausnr 2: 
	Lieferbegin: Off
	Klimaoption: Off
	Lieferbegin Monat / Jahr: 
	Vollmacht zur Kündigung erteilen: Off
	Aktueller Erdgaslieferant: 
	Kundennummer bei  Lieferanten: 
	letzter Jahresverbrauch in kWh: 
	Wohnfläche in m²: 
	Zahlungsweise: Off
	Unterschrift Auftragserteilung: 
	Ort und Datum der Auftragserteilung: 
	Name / Vorname des Kontoinhabers: 
	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort des Kontoinhabers: 
	Kreditinstitut (Name): 
	BIC: 
	Ort und Dstum der SEPA-Ermächtigung: 
	Bestellt am/erhalten am 2: 
	Name des/der Verbraucher(s) 2: 
	Anschrift des/der Verbraucher(s) 2: 
	Datum des Widerrufs 2: 
	Ermächtigung zur SEPA-Lastschrift: Off
	Unterschrift des Kontoinhabers: 
	Unterschrift des/der Verbraucher(s) 2: 
	IBAN – DE: 


